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Text 

Bezeichnung 

§ 40 

Jeder Privatkindergarten hat eine Bezeichnung zu führen, aus der sein Rechtsträger erkennbar ist und 
die, auch wenn der Kindergarten wie ein öffentlicher Kindergarten allgemein zugänglich ist, jede 
Möglichkeit einer Verwechslung mit einem öffentlichen Kindergarten ausschließt. 
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